
fl"t"ryt" *,/ Y,r*,/^ par{t: lrp S FD

Anträge

der nationalen Belegschalten bei einer Firmenfusion auf europäi-
scher Ebene erhalten bleibon und gesichert werden.

Ar 44
Bezirk Braunschweig

Einheitliches Arb eits- und S o zialrecht fiir
alle!

Wir fordem ein einheitliches Arbeits- und Sozialrecht für alle Be-
schäftigten. Verschlechterungen in einzelnen Bereichen sind aus-
zuschließen. Dazu fordern wir unter anderem eine Auslveitung des

Betriebsvertässungsgesetzes auch für kirchliche Beschäftigte.
\\'ir fordern daher die SPD Bundestagstiaktion und den SPD Par-
teivorstand auf" sich für die Abschaflung der Sonderregelungen irn
kirchlichen Arbeits- und Sozialrecht einzusetzen.

Ar 45
Landesverband Berlin

ß es c hw erde Arbeitss chutz II
Die BT:Fraktion, wird beauth'agt, sich für die Schal'fung eines
niedrigschwelligen Zugangs für Beschwerden von Mitarbeiterin-
nen und l\4itarbeitern
. über Nichteinhaltung von Regeln des Cesundheitsschutzes am

Arbeitsplatz und

' über grobe Verletzung einer ordnungsgemäßen Arbeitsorganisa-
tion in allen Bundesländem einzusetzen.

Ar 46
Landesverband ßerlin

2oq§

Ernplbhlungen
der Antragskornmission

Ar 44
Bezirk Braanschweig

Einheitliches Arbeits- und Sozialrecht far
alle!

Erledigt durch Beschluss des Bundesparteitags 2013 (Beschluss

Nr. 38 Arbeitnehrneuechte in kirchlichen Einrichtungen)

Ar 45
Landesverband ßerlin

B eschw erde Arb eitss c hutz II
Ürberu,eisung an SPD-Bundestagsfraktion

Ar 46
Landesverband ßerlin

B efristung von Arb eitsverhältniss en B efristung von Arbeitsverhältnissen
Die BT-Fraktion wird aufgefordert, gesetzliche Regelungen zur
sinnvollen Einschränkung befristeter Arbeitsverhältnisse zu erar-
beiten. Dabei soll insbesondere die Zulässigkeit einer Befrishrng in
folgenden Situationen revidierl werden:
. .,wenü die Befristung im Anschluss an eine Ausbildung oder

ein Studium erfolgt, um den iltrergang der Arbeitlehmerin / des
Arbeiürehmers in eine Anschlussbeschäftigung zu erleichtem"
(§14, I (2) TzBfG) ist zu ändern in,,wenn die Befrismng im
Anschluss an eine Ausbildrurg oder ein Shrdium erfolgt und der
Betriebidie Eiruichtung über seinen/ihren eigeuen Beclarf hinaus
ausbildet."

r !,wemr die Befristung z.ur Erprobung erfolgl" (§14, I (5) TzBfG)
ist zu streichen, da die Gelegenheit zur gegenseitigen Erprobung
duch eine übliche Probezeit gegeben ist, welche durch eine zu-
sätzliche Befristungs-Zeit unbillig erhöht wtirde.

. r,rvenr die Betiistung aufeinem gerichtlichen Vergleich beruht"
(§14, 1 (8) TzBfG) ist zu ergänzen um,,oder auf Wunsch dcr

. Arbeitnehmerin / des Arbeitnehmers erfolgt".
Die Befristung einer Einstellung ,,ohne sa<;hlichen Grund" (§14,
Absatz 2, 2a, 3 und 4 TzBfG) sollte generell ausgesohkrsseu seit.
!'emer ist die betriebliche Mitbestimmung nach BetrVG so zu Er-
weitern, dass die Zustimmung des Betriebsrates auch bei der Be-
fristung einer Einstellung eingeholt rverden muss.

Erledigt dwch IA 1 in der Fassung derAntragskommission
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